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aber im Laufe des Jahrs 21 kr . R. Bl . von pegea Nr .

V. ©. 22 , §. 33 .

Zählgeld , ſ. Einzugs - Gebühr .
Zahlungsbefehl , ſchriftlicher , dem Bürgermeiſter bkr.

dem Rathſchreiber 2 kr . für die Schreibgebühr und

eben ſo viel Schreibgebühr für Ausfertigung der Nach —

richt davon an den Kläger .
Zeugniſſe aller Art , ſ. Vermögensatteſtat , ausgenom⸗

men ſind : Heimathſcheine , ſ. Heimathſcheine und Sit —

Abthei

Erkenn⸗ und Gewaͤhr⸗Gebuͤhren
des Gemeinderaths und Rathſchreibers bei Gewährungen

und Unterpfandsbeſtellungen nach der Verordnung vom

2. April 1833 , R. Bl . 1833 , Nr . XV . Seite 18 . Die

unten bemerkten Paragraphen weiſen auf dieſe Verord —⸗

nung .

Gründet ſich ein Eintrag auf eine neuere oder ältere

Verordnung , dann iſt dieſe jedesmal beſonders angeführt .

Durch die Verordnung vom 26 . Oktober 1835 , Reggs . Bl .

1835 , Nr . LIII . iſt im §. 12 obgedachte Verordnung

vom 2. April 1833 , ausdrücklich beſtätigt .

A. Kauf und Verkauf betreffend .

1 ) Die 20 kr . , welche bisher der erſte Vorgeſetzte
bei Kauf⸗ , Tauſch - ⸗ und Pfandeinträgen nad ) Der Berz

ordnung vom 30 . September 1816 , Reggs . Bltt . 1816

Nr . XXXIII . bezogen hat , fallen , wenn die Summe 30 fl .
oder darunter iſt , ganz weg , und tritt nur die geringe
Gebühr nach beifolgender Tabelle ein , welche zu / ; dem

Rathſchreiber , und zu / dem Gemeinderath gehört ( §. 1)

und Juſtizminiſterial - Verfügung vom 2. Juli 1833 , Nr.
3642 , Karlsruher Anzeigeblatt 1833 , Nr . 55 .

R

2 ) Iſt die Summe über 30 fl . , dann darf der Bür⸗

germeiſter 20 kr . und der Rathſchreiber vom Blatt 4 kr .

Schreibgebühr für die Aufſetzung des Vertrags anrechnen ,
dabei iſt es gleichviel , ob eine beſondere Vertragsurkunde
aufgenommen , oder der Vertrag ſelbſt unmittelbar in das

Gewährbuch eingetragen wird . ( § .3 und Juſtizminiſterial⸗
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Erlaß vom 18 . Juni 1833 ,29

tenzeugniſſe für Dienſtboten , ſ. Dienſtboten , welche

ihre eigene niedere Taxe haben .

Zuſtellungsgebühren , dem Hofgerichtsboten 4 kr .

ſ. Gerichtsboten .

Zuſtellugsgebühr , für ſchriftliche Verfügungen in

Klagſachen , dem Rathsdiener , ſ. Ortspolizeidiener .

Zwangsverſteigerungen , ſ. Verſteigerungen , deß —

fallſige Nachrichtſchreiben an die Gläubiger ꝛc. ſ . Ver⸗

fügungen .

lung II .

r. 3323 , Mſpt . ) Jedoch

können die 4 kr . Biulge ka ſtattfinden , wenn Ver —

ſteigerungsprotokolle oder wenn eine Reviſorats - Urkunde

z. B. Schenkungs - Vertrag , Pfründvertrag ꝛc. zur Eintra⸗

gung vorgelegt wird .

3 ) Die Gebühr von 20 kr . für den Bürgermeiſter
und die Schreibgebühr des Rathſchreibers unter 2 ) fällt

weg , wenn eine Liegenſchaft in Steigerung verkauft wird ,

alsdann darf aber der Bürgermeiſter für die Verſteigerung
die Tagsgebühr und der Rathſchreiber 4 kr . per Blatt

für die Führung des Verſteigerungs - Protokolls anrechnen .

Dauert die Verſteigerung 4 Stunden oder weniger , dann

darf vom Bürgermeiſter die halbe Tagsgebühr , bei

längerer Beſchäftigung die volle Tagsgebühr , nämlich in

Städten 1 fl . 20 kr . und in Dörfern 48 kr . per Tag

oder 8 Stunden und für den halben Tag die Hälfte an⸗

geſetzt werden . ( §. 4 ) und Verordnung vom 26 . Oktbr .

1835 , im R . Bl . 1835 , Nr . LIII . §. 2.

4 ) Sollte die Schreibgebühr deg Rathsſchreibers zu

4 kr . per Blatt in einem halben Tag niht die halbe . Zags -

gebüthr , oder für einen ganzen Tag nicht die ganze Tags —
gebühr ausmachen ( nach gedachter Verordnung vom 26 .

Oct . 1835 , insbeſondere nach . Bl . 1833 pag . 79 , §. ) ,

ſo darf er ebenfalls die Tagsgebühr wie der Bürger⸗

meiſter anrechnen ; alsdann fallen aber die 4 kr . Schreib⸗
gebühr weg .

) , Die Tagsgebühr , ebenſo die Schreibgebühr ift

aber nicht von jedem einzelnen Stück zu berechnen , ſon —
dern nur vom ganzen Verkauf , und wenn 20 Stücke un “
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auch 20 Käufer es wären , dann darf doch mehr nicht
als unter Y und 3 ) bemerkt iſt , angeſetzt werden § . ) .

6 ) Legen Betheiligte eine oͤffentliche Urkunde , 3. B.
einen durd die Staatsſchreiberei gefertigten Ehez, Pfründ⸗ ,
Leibrenten - oder Schenkungs⸗ Vertrag , worin Liegen —
ſchaften begriffen ſind , überhaupt , wo ein Vertrag nicht
erſt aufzunehmen iſt , ſondern derſelbe ſchon gehörig ver⸗
faßt iſt , vor , dann fallen die 20 kr . unter 3 ) für den Bür⸗

germeiſter und die Schreibgebühr für den Rathſchreiber
weg , und es findet nur die untenbenannte Einſchreibgebühr
in ' s Gewährbuch ſtatt ; aus dieſem Geſichtspunkt ſind die
20 kr . und die Schreibgebühr in der beiliegenden Gebüh —
rentabelle zu betrachten , nämlich , daß ſie nicht unbedingt
ſtatt finden .

7 ) Außer den Gebühren unter ) , ) , 4 ) und 5 )
hat der Rathſchreiber für jeden Eintrag in ' s Ge⸗—

währbuch 15 kr . zu beziehen ; dabei iſt eg aber einer

lei , ob in ein und dem nämlichen Kauf - oder Verſteige⸗
rungsact 1 Stück oder 10 Stücke verkauft werden , ob
es 1 Käufer iſt oder mehrere , ob der Kauf oder Tauſch
ganze Höfe oder Herrſchaften betrifft , es bleibt immer bei
den 15 kr . und wird alſo im Ganzen nur einmal erhöͤben
C . 4) Juſtizminiſt . Verf . vom 8. Mai 1829 , Nr . 2089 .

Karlsruher Anz. Bi . 18329 , Nr . 41 .

8 ) Das Gewährgeld gehört dem Gemeinderath mit

Einſchluß des Bürgermeiſters und wird nach beiliegender
Tabelle berechnet , der Rathſchreiber hat keinen Antheil
daran , wenn er nicht einen Theil der Haftbarkeit durch
beſondern Vertrag mit dem Gemeinderath übernommen
hat ( §. 2. 14 ) vergl . S . 54 dieſes Blattes .

9 ) Kauft oder ſteigert ein und dieſelbe Perſon meh⸗
rere Stücke durch einen und den nämlichen Act , von einem
und dem nämlichen Verkäufer , dann wird der Erlös bei

Berechnung des Gewährgeldes zuſammen genommen , als
wenn es nur ein Stück wäre . G. 5, . )

10 ) Wenn eine Liegenſchaft durch Vergleich , Ehe⸗,
Pfründ⸗ oder Leibrenten⸗ Vertrag , Erbſchaft , Schenkung ,
oder Vermächtniß , in andere Hände übergeht , dann gilt
der Anſchlag als Kaufpreis , wornach die Gebühr berechnet
wird . ( §. 8 )

Nach bisheriger Uebung iſt übrigens von dieſen Ver⸗

mögensübergängen insbeſondere durch Erbſchaft , kein Ge⸗
währgeld berechnet wörden , indem nichts gewährt wird .

110 Bei Liegenſchaftstauſch wird der Anſchlag beider
Stücke zum Maasſtab der Gewährgebühr⸗Berechnung
genommen ( . . )
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12 ) Von Gütern auf verſchiedenen Gemarkungen , die
in dem einen und demſelben Vertrag veräußert oder ver⸗
tauſcht werden , wird die Gebühr vom betreffenden Ges
meinderath und Rathsſchreiber jedoch nur von der Liegen⸗
ſchaft ihres Bannes berechnet ( §. 103

13 ) Für die Gewährbuchs - Auszüge ( für jeden Er⸗
werber muß ein beſonderer Auszug gefertigt werden ) er —
hält der Rathsſchreiber , wenn die Summe über 30 fl.
iſt , für den Bogen 8 kr . oder für jede beſchriebene oder
gedruckte Blattſeite 2 kr . Iſt die Summe 30 fl. oder dar⸗
unter , dann erhält er außer der Stempelpapier⸗Auslage,
nichts beſonderes für den Auszug , ſondern er muß ſich
je nach Ser Summe mit 17, fr . bis 10 fr . laut der Ta⸗
belle begnügen .

B. Pfandſachen betreffend *)

14 ) Kauf⸗ und Tauſchauszüge aus dem Gewährbuch
müſſen binnen 14 Tagen dem Amtsreviſorat zugeſchickt
werden . Bei ſpäterer Einſendung wird für jeden Tag
15 fr . Strafe vom Amt angeſetzt , welche der Bürgermeiſter
und Rathsſchreiber zu bezahlen haben . Verord . Blt . der

Steuerverwaltung 1836 , Nr . 26 .

15 ) Für Eintragung bedungener Unterpfandsrechte
in die Pfandbücher ( bei Capitalaufnahmen ) und für Aus⸗
züge daraus , wird die nämliche Gebühr wie bei Gewäh⸗
rungen berechnet und zwar gibt die Capitalſumme und drei —

jährige Zinſen davon , im Fall Zins bedungen iſt , den
Maasſtab . Iſt die Summe 30 fl . und darunter , dann
findet die unter 3 bemerkte Gebühr ſtatt , iſt ſie über 30fl .
dann findet die Gebühr unter 2 zu 20 kr . und 4 s
und die Eintragsgebühr zu 15 tr . nih Nr . 7. fatt ,
ebenſo das Erkenngeld wie eg bei Kauf - oder Tauſch⸗Ver⸗
trägen unter der Benennung Gewährgeld unter 8. vor⸗
kommt . Iſt der Unterpfands⸗Anſchlag geringer als das
Capital und dreijähriger Zins , dann gibt der Unterpfands⸗
Anſchlag den Maasſtab . ( §. 11 ) . Die Pfandbuch⸗Auszuͤge
müſſen nach Verordnung vom 8. Juni 1830 , . B : 1830 Nr . 9
immer doppelt gefertigt werden , daher dürfen auch die
Gebühren dafür , wenn die Summe mit Einſchluß drer⸗
jähriger Zinſen über 30 fl. iſt , doppelt angerechnet werden ,
nämlich die Copial - Gebühr von 4kr . per Blatt neben der

) Neue Gewähr⸗ und Pfandbücher find , ehe etwas einge⸗
tragen wird , dem Bezirksamt zum Paraphiren vorzulegen , wel⸗
ches keine Sporteln dafür anſetzen darf .

Miniſterium des Innern vom 13. Juli 1838 , Anzeigeblatt
Beilage Nr . 31.
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Stempelpapier⸗Auslage . Wenn die Summe 30 fl. oder

darunter iſt , dann darf der Rathſchreiber nur die Gewähr⸗

bühr wie unter 12 bemerkt iſt , anſetzen , mit der Aug -

nahme , daß er für das Duplicat per Bogen 8 kr . neben

der Stempel - Auslage beſonders berechnen darf . Juſtiz⸗

miniſt . Erlaß vom 2. Juli 1833 . Nr . 3642 . Mſpt . )

16 ) Für einen Augenſchein wegen Unterpfands - ⸗Ab⸗

ſchätzung darf 30 kr . , und wenn mehr als 4 Stunden

dazu erforderlich ſind , die gewöhnliche Tagsgebühr ange —

rechnet werden . ( §. 12

17 ) Für Eintragung des Vorzugsrechts der Minder —

jährigen , Mundtodten , Entmündigten auf die Güter des

Vormunds oder Pflegers , der Eheweiber auf diejenigen

ihres Ehemannes , der Gantmaſſen auf des Gantgüter⸗

Pflegers Liegenſchaften , für die Einträge zur Sicherheit
der Gemeinden - Almoſen - Heiligen ꝛc. auf die Güter ihrer

Verrechner , für die Einträge zur Sicherheit eines ſchul⸗

digen Kaufſchillings auf das verkaufte Gut , Eintrag rich -

terlicher oder geſetzlicher Unterpfänder ꝛc. bei allen dieſen

darf nichts als die Eintragsgebühr von 15 kr . und für

einen Auszug per Blatt 4. fr . , wenn die Summe Über

30 fl. ift , vom Rathſchreiber für ſich berechnet werden ;

iſt ſie aber nur 30 fl . oder darunter , ſoferne eine be⸗

ſtimmte Summe angegeben werden kann , dann findet nur

die geringe Eintrag - Gebühr für den Rathsſchreiber mit

Einſchluß des Atteſtats über die geſchehene Eintragung ꝛc.

der Tabelle zu 1½ bis 10 kr. , je nach Größe der Summe

ſtatt . ( §. 11 . ) Hiebei wird nichts gewährt , daher kann

auch nur die Eintragsgebühr ſtatt finden , welche der

Rathsſchreiber bezieht , ( vergleiche Verord . v. 1816 , Reg .

Blt . 1816 , Nr . 33 ) indem der Gemeinderath nur die Ge —

währgebühren anzuſprechen hat . ( §. 14 ) . Ebenſo fallen

die 20 kr . für den Bürgermeiſter hier weg . Siehe oben

unter 2 — 5.

Anmerkung . Die Einträge der Verſteigerungsverfü —

gungen nach §. 1030 der Proceß - Ordnung werden mit

gleicher Gebühr belegt werden können .

18 ) Für Löſchung eines Pfand - Eintrages ſind 15

kr . für den Rathſchreiber beſtimmr . ( §. 13 ) .

19 ) Die Gebühren ſind im Pfandbuch und auf dem

Auszug anzumerken , was zu viel bezogen wird , muß

doppelt zurück erſetzt werden . G. 15 ) .

20 ) Für Umſchreibung oder Erneuerung eines Pfand⸗

Eintrags werden die Gebühren wie bei einer neuen Pfand⸗

urkunde berechnet , mit dem einzigen Unterſchied , daß

—

dabei kein Erkenngeld ſtatt findet . ( §. 13 ) . Für Ein⸗

ſchreibung einer Ceſſion in das Pfandbuch paſſiren 15 kr —

und für das Eintrags - Atteſtat 4 kr . per Blatt .

250 In den Fällen , wo der Gemeinde - oder Rathsdiener
keine feſtgeſetzte Gebühr hat , iſt für ſeine Bemühung in

Kauf⸗ oder Pfandſachen wenn er deßhalb verſchickt wird ,

die Tagsgebühr , nämlich außerhalb der Gemarkung per

Tag 40 kr . innerhalb der Gemarkung jedoch außer Ort

30 kr . zu berechnen ( Reg . Blt . 1835 Nr . 53 ) Die in

der Tabelle angeſetzten 3 kr . für den Rathsdiener bei

Käufen , Tauſch - und Pfandbeſtellungen beruhen anf §.

16 der Gewährbuchs - Inſtruction von 1824 .

22 ) Schließlich dürfte wohl hier die Ekxwähnung einen

Platz finden , daf nach dem Organiſationsediet von 1809 ,

Beilage C. Nr . 39 , lit . d. ( R. Bl . vom 16 . Dezember

1809 , Nr . LI . ) den Amtsreviſoraten die Haltung von

Grund⸗ und Pfandbücher für diejenigen Liegenſchaften ,

welche einer beſtimmten Ortsgemarkung nicht einverleibt

ſind , aufgetragen war ; welche Beſtimmung aber durch

die Verordnung vom 13 . Januar 1831 , ( . Bl . vom 3.

Februar 1831 , Nr . II . ) aufgehoben , und weil eine ſolche

Anordnung mit der den Amtsreviſoraten zugleich übertra —

genen Aufſicht über die vorſchriftsmäßige Führung der

von den Ortsgerichten zu haltenden Grund - und Pfand⸗

bücher unverträglich erſcheine , und dabei die Amtsreviſo⸗

ren mit einer Haftbarkeit belaſtet würden , welche dem

öͤffentlichen Credit die nöthige Sicherheit nicht gewähren

könne , wie folgt , abgeändert wurde : —

1 ) die Führung der Grund - und Unterpfandsbücher

für die zu keiner beſtimmten Ortsgemarkung einver —

leibten Liegenſchaften und einzelnen Höfe ſind den

nächſtgelegenen geeigneten Ortsgerichten uübertragen .

2 ) Ueber dieſe Liegenſchaften ſollen jedoch fortwährend ,

auf Koſten der Eigenthümer , beſondere Grund⸗ und

Unterpfandsbücher gehalten , und ſolche nach den

geſetzlichen Vorſchriften eingerichtet werden .

3 ) Die Ortsgerichte , welche deren Führung übernehmen ,

haben für die Abſchätzung und Gewährung der Unter⸗

pfänder , ſowie bei Veräußerungen derſelben , die ge —

ſetzlichen Ekkenn - und Gewährgebühren zu beziehen .

Die einzige Ausnahme in dieſer Beziehung beſteht , un⸗

ſeres Wiſſens , für den Schwetzinger Haardwald , für wel⸗

chen das Amtsreviſorat Schwetzingen die Führung der

Grund⸗ und Unterpfandsbücher zu beſorgen hat . ( . Bl

vom 4 . Mai 1830 . Nr . VII . )
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